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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1566/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 12.10.2023 
Bereich: Sport und Bäder 
Bearbeitet von: Leonard Wied/Martin Wagner 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 31.10.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 15.11.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung vereinseigener bzw. angemieteter Sport-
anlagen an die Sportvereine der Universitätsstadt Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sport- und Bäderausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss der Universitätsstadt 
Siegen beschließen, die in der Anlage aufgeführten Zuschüsse an die Vereine zu gewähren. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Gemäß der „Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates“ – Ordnungsziffer 00.012 – 
wurde den Ausschüssen des Rates der Universitätsstadt Siegen ihrem Zuständigkeitsbereich 
die Entscheidung über die Gewährung von einmaligen Zuschüssen in Höhe von über 1.000 
Euro bis 5.000 Euro übertragen. 
 
Darüber hinaus entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.  
 
Mit der Zuschussgewährung soll eine Beihilfe zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten ver-
einseigener und angemieteter Sportanlagen geleistet werden. 
 
Gemäß dieser Zuständigkeitsregel fasst der Sport- und Bäderausschuss den Beschluss zur 
Gewährung der Zuschüsse an Siegener Sportvereinen zu den Maßnahmen Ziffer 13 - 39. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen beschließt die Zu-
schüsse zu den Ziffer 39 - 44. 
 



Vorlage Nr. VL 1566/2023  Seite 2 / 3 
 

  . . . 

In seiner Sitzung am 01.02.2023 hat der Sport- und Bäderausschuss beschlossen, die Zu-
schussmittel für die Unterhaltung vereinseigener bzw. angemieteter Sportanlagen der 
Sportvereine in der Universitätsstadt Siegen von 108.000 € auf 120.000 € zu erhöhen. Dem-
entsprechend erhöhen sich auch die Zuschüsse  für die einzelnen Vereine. 
 
Bei der diesjährigen Antragsstellung haben sich geringfügige Änderungen ergeben, die ent-
sprechend berücksichtigt wurden. Die Fristen zur Einreichung der Antragsunterlagen wurden 
eingehalten. 
 
Nach Beschlussfassung erfolgt die Auszahlung der bewilligten Zuschüsse umgehend über die 
Sparkasse Siegen. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vorlage Nr. VL 1566/2023  Seite 3 / 3 
 

   

 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Arne Fries 
Stadtrat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Anlage zur Vorlage Unterhaltungszuschus 2023   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdlFOK1wSwPAKh5XWH6RQ3OQb-0zgRx4h7VBZLMyseyp/Anlage-zur-Vorlage-Unterhaltungszuschus-2023.pdf



